
Tenor

1. Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen.

2. Herr Petrus Kerstens trägt die Kosten.

(1) ABl. C 199 vom 25.8.2007.

Beschluss des Gerichts erster Instanz vom 27. August 2008
— Adomex International/Kommission

(Rechtssache T-315/05) (1)

(Nichtigkeitsklage — Von den niederländischen Behörden im
Bereich der Blumenzucht gewährte Beihilfen — Entscheidung,
keine Einwände zu erheben — Keine individuelle Betroffenheit

— Offensichtliche Unzulässigkeit)

(2008/C 272/49)

Verfahrenssprache: Niederländisch

Parteien

Klägerin: Adomex International BV (Aalsmeer, Niederlande) (Pro-
zessbevollmächtigte: Rechtsanwälte G. van der Wal und
T. Boesman)

Beklagte: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro-
zessbevollmächtigte: H. van Vliet und A. Stobiecka-Kuik)

Gegenstand

Klage auf Nichtigerklärung der Entscheidung C(2005) 592 final
der Kommission vom 16. März 2005, keine Einwände gegen die
von den niederländischen Behörden angemeldete Beihilfe N 372/
2003 im Bereich der Blumenzucht zu erheben

Tenor

1. Die Klage wird als offensichtlich unzulässig abgewiesen.

2. Die Adomex International BV trägt die Kosten.

(1) ABl. C 281 vom 12.11.2005.

Beschluss des Gerichts erster Instanz vom 3. September
2008 — Cofra/Kommission

(Rechtssache T-477/07) (1)

(Nichtigkeitsklage — Zugang zu Dokumenten — Rücknahme
der Entscheidung, den Zugang zu verweigern — Weitergabe
von Dokumenten gegen den erklärten Willen ihres Urhebers

— Erledigung)

(2008/C 272/50)

Verfahrenssprache: Italienisch

Parteien

Klägerin: Cofra srl (Bari, Italien) (Prozessbevollmächtigter: Rechts-
anwalt A. Calabrese)

Beklagte: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro-
zessbevollmächtigte: P. Costa de Oliveira und G. Conte)

Gegenstand

Klage auf Nichtigerklärung der Entscheidung der Kommission
vom 17. Oktober 2007, mit der der Klägerin der Zugang zu ver-
schiedenen Dokumenten verweigert wurde, die der Kommission
von den italienischen Behörden im Rahmen eines Verfahrens
zur Prüfung einer staatlichen Beihilferegelung übermittelt wor-
den waren

Tenor

1. Der Rechtsstreit ist in der Hauptsache erledigt.

2. Jede Partei trägt ihre eigenen Kosten.

(1) ABl. C 64 vom 8.3.2008.

Beschluss des Gerichts erster Instanz vom 3. September
2008 — Nuova Agricast/Kommission

(Rechtssache T-479/07) (1)

(Nichtigkeitsklage — Zugang zu Dokumenten — Rücknahme
der Entscheidung, den Zugang zu verweigern — Weitergabe
von Dokumenten gegen den erklärten Willen ihres Urhebers

— Erledigung)

(2008/C 272/51)

Verfahrenssprache: Italienisch

Parteien

Klägerin: Nuova Agricast (Foggia, Italien) (Prozessbevollmäch-
tigter: Rechtsanwalt A. Calabrese)

Beklagte: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro-
zessbevollmächtigte: P. Costa de Oliveira und G. Conte)
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